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§ 51 HmbPersVG – Zusammensetzung  (1)

(1) Die Personalversammlung besteht aus den Angehörigen des öffentlichen Dienstes der Dienststelle. Kann
nach den dienstlichen Erfordernissen eine gemeinsame Versammlung aller Angehörigen des öffentlichen
Dienstes der Dienststelle nicht stattfinden, werden Teilversammlungen durchgeführt. Darüber hinaus sind
Teilversammlungen zulässig, wenn Angelegenheiten behandelt werden sollen, die nur einen Teil der
Angehörigen des öffentlichen Dienstes betreffen.

(2) Die Personalversammlung wird von dem Vorsitzenden oder einem beauftragten Mitglied des Personalrats
geleitet, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. September 2014 durch Artikel 11 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2014
(HmbGVBl. S. 299) . Zur weiteren Anwendung siehe Artikel 11 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes vom 8. Juli 2014
(HmbGVBl. S. 299).
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